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mwo ERFURT. Das Unternehmen
plant die Ausgliederung eines Be-
triebsteils, doch einGroßteil derBe-
schäftigten widerspricht dem Be-
triebsübergang mit gleich lauten-
dem Schreiben. Da liegt der Ver-
dacht eines Missbrauchs nahe. Ein
solcher rechtsmissbräuchlicherWi-
derspruch sei denkbar und wäre
dann unwirksam, müsse aber vom
Arbeitgeber konkret nachgewiesen
werden, heißt es in einem jetzt veröf-
fentlichtenGrundsatzurteil desBun-
desarbeitsgerichts in Erfurt.
Im Urteilsfall wandten sich meh-

rere Arbeitnehmer des Lausitzer
Rundschau Medienverlags mit Er-
folg gegen ihre Kündigung. Der Ver-
lag hatte im September 2000 einen
Firmentarifvertrag zur Beschäfti-
gungssicherung abgeschlossen, der
für teilweisen Lohnverzicht be-
triebsbedingte Kündigungen bis
Ende April 2003 ausschloss. 2002
übertrug der Verlag die satz- und re-

protechnische Herstellung der Zei-
tung einer neuen Firma, an der er
sich beteiligte.
Als die Pläne bei den Arbeitneh-

mern bekanntwurden, trafen sich 18
der 21 Betroffenen in Räumen der
Gewerkschaft Verdi. Später gab der
Abteilungsleiter 19 gleich lautende
Widerspruchsschreiben gebündelt
bei der Personalabteilung ab. Der
Verlag kündigte den Betroffenen
undargumentierte, schondieWider-
sprüche seien rechtsmissbräuchlich
und daher unwirksam gewesen. Of-
fenbar sei die Sache auf Anraten von
Verdi beschlossen worden, um den
Betriebsübergang zu verhindern.
Grundsätzlich bestätigte das

BAG, dass ein Widerspruch gegen
den Betriebsübergang missbräuch-
lich sein könne, insbesondere, wenn
Arbeitnehmer andere Ziele verfolg-
ten als die verfassungsrechtlich ge-
schützte freie Wahl des Arbeitge-
bers – etwa dem Arbeitgeber Scha-
den zuzufügen, Vergünstigungen zu

erpressen oder gar die geplanteAus-
gliederung zu verhindern.
Dies müsse aber der Arbeitgeber

nachweisen. Er könne nicht verlan-
gen, dass die Arbeitnehmer ihren
Widerspruch begründeten. Es
zeuge nicht von Rechtsmissbrauch,
dass mehrere Arbeitnehmer zeit-
gleich und abgesprochen Wider-
spruch einlegten. Auch der gleiche
Wortlaut und die gebündelte Über-
gabe belege lediglich ein abgestimm-
tesVorgehen, lasse aber keineRück-
schlüsse auf dieMotivation zu.
Im Urteilsfall habe der Verlag

mehr nicht vorgetragen, der Beweis
eines missbräuchlichen kollektiven
Widerspruchs sei daher nicht gelun-
gen. Weil der Firmentarifvertrag
2002 betriebsbedingte Kündigun-
gen ausgeschlossen habe, seien die
Entlassungen unwirksam, urteilte
das BAG.
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DÜSSELDORF. Steuerberater zu
seinwar noch nie einfach. 118 Steuer-
gesetze, 87 Verordnungen und 4000
Steuererlasse ergeben zusammen
mehr als 100 000 deutsche Steuer-
vorschriften, die eine Beraterin oder
ein Berater schon bisher intus haben
musste, wollte sie oder er nicht das
Risiko einer falschenBeratungeinge-
hen. Mittlerweile reicht das nicht
mehr. Steuerberater müssen ihr Ohr
am Puls der steuerlichen Entwick-
lunghabenund sich ausderTageszei-
tung über geplante Änderungen des
Steuerrechts informieren, fordert
der Bundesgerichtshof (BGH).
Kein ganz leichtes Unterfangen

angesichts der Lichtgeschwindig-
keit, in der sich Steuervorschriften
ändern.Ander Spitze liegendasEin-
kommensteuergesetz mit 50 Ände-
rungen seit 1998, die Abgabenord-
nung (rund 30 Änderungen), das
Umsatzsteuergesetz und das Kör-
perschaftssteuergesetz mit jeweils
rund 20 Modifikationen. Andere
Steuern, etwaMineralöl oderTabak,
sind weniger reparaturanfällig, aber
gänzlich gefeit vor der Regelungs-
wut des Gesetzgebers ist keine Vor-
schrift; selbst das ganz junge Alko-
popsteuergesetz hat schon eine
erste Änderung hinter sich.
Hier auf dem Laufenden zu blei-

ben, ist an sich schon eineHerkules-
aufgabe für die 77 020 deutschen
Steuerberater und Steuerberatungs-
gesellschaften. Das BGH-Urteil
vom Sommer 2004 hat den Schwie-
rigkeitslevel noch gesteigert. Es be-
deutet, dass Berater sich ständig
über in der Tagespresse angekün-
digte, aber noch nicht verabschie-
dete Steuerrechtsänderungen infor-
mierenund ihreMandanten entspre-
chend beratenmüssen.
Das fordert selbst eingefleischte

Profis heraus. „Wenn Sie das Urteil
ernst nehmen, müssen Sie das Gras
wachsen hören“, sagt Alexandra
Mack, Partnerin der für Steuerrecht
renommierten Kanzlei Streck Mack

Schwedhelm in Köln. Hinzu kommt:
„Das Verfahren ist so undurchsich-
tig geworden, dass man eigentlich
amBeginn einesGesetzgebungsver-
fahrens nicht seriös sagen kann, was
am Ende dabei heraus kommt, dafür
müsste man Sterndeuter sein“, sagt
Harald Grürmann, Vizepräsident
der Bundessteuerberaterkammer
(BStBK). Während Steuerberater –

undUnternehmer früher davon aus-
gehen konnten, dass mit einem Ge-
setzesbeschluss die Eckpunkte der
Gesetzesänderung fest standen, sei
das einzige, was heutzutage sicher
sei, der Einspruch des Bundesrates.
Die Folge: Das Haftungsrisiko für

Steuerberater ist dramatisch ange-
stiegen. Verpasse man eine aktuelle
Entwicklung, weil man am Strand

dasHandelsblatt oder FAZ nicht da-
bei habe, sehe man als Beraterin
schnell alt aus, sagtMack.
Und das kann teuer werden.

„Mittlerweile haben Schäden mit
Anspruchshöhen im ein- und zwei-
stelligen Millionenbereich erheb-
lich zugenommen“, so die Aussage
der Allianz Versicherung. Je teurer
derSchaden, desto größer ist dieGe-
fahr, dass die Steuerberater-Berufs-
haftpflichtversicherung für Vermö-
gensschäden nicht ausreicht.
„Wurde keine Zusatzversicherung
abgeschlossen oder ein Haftungs-
ausschluss vereinbart, stellen Kanz-
leien auch schonmal fest, dass es an
ihre Existenz geht“, sagt Jessica
Haussmann, Referentin vom Deut-
schen Steuerberaterverband
(DStV). Unternehmer sollten da-
rauf achten, obSteuerberater ausrei-
chendversichert sind - über dieMin-
desthaftpflichtsumme von 250 000
Euro hinaus, die bis zumaximal vier
Mal im Jahr ausbezahlt wird.
Auch auf die Versicherer wirkt

sich aus, dass die Schadensfälle teu-
rer werden. Zwar habe die Anzahl
der gemeldeten Fälle praktisch
nicht zugenommen, so die Auskunft
der Victoria Versicherung . Jedoch:
„Es ist nicht so, dass wir an demGe-
schäft der Steuerberaterversiche-
rung nun so richtig schön Geld ver-
dienen“, sagt Reinhold Klinken-
borg, LeiterVermögensschadensver-
sicherung bei der Victoria Versiche-
rung, die hinter Marktführer Ger-
ling Platz Zwei der Vermögenshaft-
pflichtversicherer für Steuerberater
belegt – zusammen mit der Allianz
undderVersicherungsstelleWiesba-
den.Aus einer Aufstellung von Ger-
ling über die Jahre 1992 bis 2001 geht
hervor, dass sich die Schadenquote
in diesem Zeitraum ständig ver-
schlechtert hat. Die Schadenquote,
also die Gegenüberstellung der Prä-
mieneinnahmen mit den Schaden-
zahlungen und Rückstellungen für
Schadensmeldungen, ist von knapp
40 % im Jahre 1992 auf 118 im Jahr
2001 gestiegen. Gerling gab also

mehr aus als er einnahm.
Ein Großteil der Beratungsfehler

betrifft Fristversäumnisse – etwa
wenn der Berater es versäumt, Ein-
spruch gegen Steuerbescheide ein-
zulegen. Eine weitere häufige Scha-
densursache ist dasUnterlassen von
Hinweisen oder das Übersehen
günstiger Alternativen. Hier kön-
nen selbst banale Dinge zur Haf-
tungsfalle werden. So behandelte
ein Urteil des Oberlandesgerichts
Düsseldorfs die Frage, ob ein Man-
dant darauf hingewiesen werden
müsse, dass er mit einem Kirchen-
austritt Steuern sparen könne.
Gefahrenpotenzial für Haftungs-

fälle sieht derDStV imUmsatzsteuer-
recht. So sei es derzeit für Steuerbera-
ter noch gar nicht absehbar, wie die
Betriebsprüfung die erst seit Anfang
2004 gültigen Dokumentations- und
Aufbewahrungspflichten fürUmsatz-
steuerzwecke auslegen werde, sagt
SteuerberaterinHaußmann.Viele Be-
rater fürchten, dass angesichts der
neuen BGH-Rechtsprechung die Be-
gehrlichkeiten vonMandantenwach-
sen könnten, ihren Steuerberater
noch stärker als ohnehin schon inAn-
spruch zu nehmen – ein Fehler lässt
sich schnell finden.
Für die Bundessteuerberaterkam-

mer ist klar, dass sich etwas ändern
muss. Ein Jahressteuergesetz muss
kommen, forderte sie vergangene
Woche auf ihrer Jahrespressekonfe-
renz. Dieses müsse rechtzeitig auf
denWeg gebracht undMitte des Jah-
res – nicht wie bisher häufig erst
Ende Dezember – verabschiedet und
dann zum 1. Januar des Folgejahres in
Kraft treten.
Dann hätten Steuerberater und

Unternehmer ein halbes Jahr Zeit
und nicht nur wenige Tage, um sich
auf die neue Lage einzustellen. Die
Konsequenz eines solches Gesetzes
liegt für BStBK-Vize Grürmann auf
den Hand: „Viele Haftungsfälle gäbe
es dann gar nicht.“

Gut informiert sein – sonst wird es teuer
Haftungsrisiko für Steuerberater ist gewachsen – Kammer fordert einheitliches Jahressteuergesetz
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mwo ERFURT. Was früher reines
Richterrecht war, ist seit Anfang
2001 gesetzlich geregelt: die Befris-
tung von Arbeitsverträgen. Dazu
hat das Bundesarbeitsgericht (BAG)
in jüngsterZeitmehrereUrteile ver-
öffentlicht, die denSpielraum fürAr-
beitgeber und Arbeitnehmer weiter
öffnen. Nach den Urteilen sind die
im Teilzeit- und Beschäftigungsför-
derungsgesetz (TzBfG) genannten
Befristungsgründe nicht abschlie-
ßend.Und nur die Befristung selbst,
nicht aber ihr Grund muss unbe-
dingt schriftlich vereinbart werden.
Paragraph 14 des Gesetzes nennt

im ersten Absatz acht Gründe, die
eine Befristung erlauben, darunter
ein vorübergehender Mehrbedarf,
dieVertretungeines anderenArbeit-
nehmers sowiedieBefristung zurEr-
probung des Arbeitnehmers.
Entsprechend der BAG-Recht-

sprechung ist eine Befristung zwar
nurmit sachlichemGrundwirksam,
Arbeitgeber undArbeitnehmermüs-
sen sich aber nicht einig sein und
dies daher auchnicht schriftlich fest-

halten, welcher Grund nunmaßgeb-
lich sein soll. Bei der Erprobung
hatte dasBAG früher eine ausdrück-
liche schriftliche Vereinbarung
auch über den Grund gefordert.
Doch nach der Einreihung der Er-
probung in die gesetzliche Gründe-
Liste sei eine Sonderstellung dieses
Grundes nicht mehr gerechtfertigt,
urteilte das BAG im Fall einer Aus-
hilfe bei der früheren Bundesanstalt
für Arbeit (BA).

Wie das BAG in einem weiteren
Leit-Urteil betonte, ist die gesetzli-
che Liste der Befristungsgründe
nicht abschließend. Insbesondere
die schon in bisheriger Rechtspre-
chung anerkannten Gründe bleiben
bestehen, und auch weitere Gründe
sind denkbar. So erkannte das BAG
es im Fall eines Festmacherhelfers
der Bundeswehr-Marine es erneut
als Grund für eine Befristung an,
wenn der betreffende Arbeitsplatz
zu einem späteren Zeitpunkt mit ei-

nem anderen Arbeitnehmer besetzt
werden sollte.
Dabei ist solch eine Befristung

schon nach bisheriger Rechtspre-
chung „jedenfalls dann“ wasserfest,
wenn der Arbeitgeber die Stelle
dem künftigen Wunschkandidaten
schon verbindlich zugesagt hat.Im
Fall einer Justizangestellten des Lan-
des Nordrhein-Westfalen hielten die
Richter aus Kassel an ihrer Recht-
sprechung fest, wonach es dem Ar-
beitgeber freisteht, eine ausfallende
Arbeitskraft gar nicht, nur teilweise
oder voll zu ersetzen.
In einem weiteren Urteil zu ei-

nem bei der Gesellschaft für Techni-
sche Zusammenarbeit (GTZ) be-
schäftigten Agrarwissenschaftler
entschied das BAG, dass der Grund
eines vorübergehenden Bedarfs
auchdann gelte,wenn sich schon bei
Vertragsschluss abzeichne, dass der
Arbeitnehmer später möglicher
Weise an anderer Stelle weiter be-
schäftigt werden könne.
Folgenmehrere Befristungen auf-

einander, so kann der Arbeitnehmer
nur den jeweils letzten befristeten

Arbeitsvertrag gerichtlich überprü-
fen lassen. Auch diese ständige
Rechtsprechung setzte das Bundes-
arbeitsgericht in seinen jüngstenUr-
teilen fort.
Im Streitfall können beide Seiten

aber etwas anderes vereinbaren.
Von einer solchen konkludenten
Vereinbarung ist dasBAGausgegan-
gen,wennbereits eineKlage anhän-
gig ist: Dann muss der Arbeitgeber
annehmen, dass der Arbeitnehmer
eine neue Befristung nur dann ak-
zeptieren will, wenn nicht schon
vorher ein unbefristetesArbeitsver-
hältnis bestand. Im Fall des Festma-
cherhelfers der Marine konkreti-
sierte das BAG dies dahin, dass es
nicht ausreiche, dass eineKlage ein-
gereicht wurde; vielmehr muss sie
auch schon zugestellt und damit
dem Arbeitgeber bekannt gewor-
den sein.

Mehr Spielraum für befristete Jobs
Bundesarbeitsgericht erkennt neben gesetzlichen auch vertraglich vereinbarte Befristungsgründe an

Widerspruch gegen Ausgliederung
eines Betriebs kann Missbrauch sein
BAG: Arbeitgeber muss Arbeitnehmern entsprechende Motive nachweisen

Europaweite
Versorgung von
Anwälten geplant
Weil sich grenzüberschreitend
tätige Anwälte bisher häufig Pro-
bleme mit der Zuständigkeit der
Versorgungseinrichtungen hat-
ten, hat das EU-Parlament der
Bundesrechtsanwaltskammer
zufolge beschlossen, die Verord-
nung Nr. 1408/71 über die Sys-
teme der sozialen Sicherheit
und die Freizügigkeit auf die
freien Berufe auszuweiten.

EU will Europäischen
Erbschein einführen
Anfang März 2005 hat die Kom-
mission ein Grünbuch zum Erb-
und Testamentsrecht vorge-
legt, in welchem die Einführung
eines „Europäischen Erb-
scheins“ erörtert wird. Die Kom-
mission fordert alle interessier-
ten Kreise auf, bis zum 30. Sep-
tember zum Grünbuch Stellung
zu nehmen und die zur Diskus-
sion gestellten 39 Fragen zu be-
antworten.

Shearman & Sterling berät
bei Premiere-IPO
Die Anwaltssozietät Shearman
& Sterling hat die Konsortialban-
ken unter Führung von Credit
Suisse First Boston, Bayerische
Hypo- und Vereinsbank sowie
Morgan Stanley beim Börsen-
gang der Premiere AG beraten.
Die Kanzlei Nörr Stiefenhofer
Lutz begleitete Premiere bei
der für den Börsengang notwen-
digen Fremdfinanzierung.

Recht auf Kontakt zu
beiden Eltern
Künftig haben Kinder nach ei-
ner Trennung ihrer Eltern das
Recht auf Kontakte mit beiden
Elternteilen, auch wenn diese in
unterschiedlichen Mitgliedslän-
dern der EU wohnen. Möglich
macht das eine gerade in Kraft
getretene Verordnung über die
elterliche Verantwortung.

HANDELSBLATT, 16.3.2005
li DÜSSELDORF. Das Finanzgericht
München hat der Klage einer Kom-
manditgesellschaft auf Abzug von
Verlusten aus einer Aktienbeteili-
gung eineAbsage erteilt unddenGe-
winn wieder erhöht. Die Gesell-
schafter hatten versucht, Verluste
aus einer ausländischen Schiffsbe-
teiligung in Form von Aktien bilan-
ziell als zu einem Hotel- und Gast-
stättenunternehmen gehörig auszu-
weisen. Das Gericht stellte jedoch
fest, dass die Verluste steuerlich be-
langlos seien, weil die Aktien nicht
dem Betriebsvermögen der Kom-
manditgesellschaft zugerechnet
werden könnten.
DasZiel, risikoreicheWertpapier-

geschäfte nicht privat, sondern in-
nerhalb von Gewerbebetrieben zu
tätigen, ist – wie im Streitfall – gut
verständlich, weil ein Weiterver-
kauf von Aktien unter ihrem An-
schaffungspreis innerhalb des Be-
triebs zu gewinnschmälernden Ver-
lusten führt, außerhalb des Betriebs
aber keine Werbungskosten er-
zeugt. Im Urteilsfall hatte die kla-
gende Kommanditgesellschaft das
Aktienpaket in ihrer Bilanz als zum
Betrieb gehörig behandelt und ei-
nen Veräußerungsverlust von mehr
als 70 000 Euro mit einem Betriebs-
gewinn verrechnet. Dem folgten das
Finanzamt und das Finanzgericht
nicht. Nach Ansicht der Richter
wäre außer der Bilanzierung ein
förmlicher Gesellschafterbeschluss
erforderlich gewesen, dass dieWert-
papiere als „Liquiditätsreserve“
zum Vermögen der Kommanditge-
sellschaft gehören sollten. Daran
fehlte es, und das Gericht nahm
auch nicht an, dass die Anlage in
eine Schiffsbeteiligung ohne weite-
res dem laufendenGeschäftsbetrieb
des Hotel- und Gaststättengewer-
bes zuzuordnen gewesen wäre, was
einen förmlichen Gesellschafterbe-
schluss entbehrlich gemacht hätte.

Aktenzeichen
BAG: AZR 636/03 (BA),
7 AZR 218/04 (Marine),
7 AZR 7/04 (GTZ),
7 AZR 654/03 (NRW)

Aktenzeichen
FG München: 2 K 3049/03

Aktenzeichen
BAG: 8 AZR 462/03

Aktenzeichen
BGH: IX ZR 472/00
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Selbst im Urlaub sollten sich Berater mit der richtigen Lektüre auf dem
Laufenden halten – wenn es sein muss, auch am Strand.

AUS UNSEREN
KREISEN Kein Modell,

um Steuern
zu sparen

Praxisseminar zur Verrechnungspreisdokumentation
Brennpunkte der neuen Verwaltungsgrundsätze-Verfahren

Was muss dokumentiert werden? Genügen die bisherigen Aufzeichnungen?
Wie weit geht die Angemessenheitsdokumentation? Wie erhält man Rechtssicherheit?

Diese Fragen und mehr beantworten hochrangige Vertreter aus Finanzverwaltung,
Rechtsprechung, Industrie, Hochschule und Beratung und versprechen interessante
Diskussionen über die Brennpunkte des BMF-Schreibens und seiner Handhabung
in der Praxis. In anschließenden Workshops stellen Referenten aus Industrie und
Beratung Dokumentationskonzepte und Benchmarkingstudien vor.

Referenten
Michael Brödel (Volkswagen AG)
RD Manfred Naumann (Bundesministerium für Finanzen)
Prof. Dr. Andreas Oestreicher (Universität Göttingen)
Prof. Dr. Franz Wassermeyer (Richter am Bundesfinanzhof a.D.)
Dr. Matthias Werra (BASF AG)
Prof. Dr. Dieter Endres, Harald Kuckhoff, Prof. Dr. Jürgen Lüdicke, Dr. Stephan Schnorberger,
Jobst Wilmanns, Claudia Kühnlein, Petra Wingendorf (alle PwC)
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Anmeldung zur Veranstaltung
Lilli Jundt-Becker
PricewaterhouseCoopers
Telefon: (069) 9585-6568
lilli.jundt-becker@de.pwc.com

Veranstaltungsdaten
Wann?
20. April 2005, 10.00–17.45 Uhr
Wo?
Frankfurt am Main, ArabellaSheraton
Grand Hotel
Teilnahmegebühr
350 Euro (zzgl. USt)
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Mehrere Befristungen
sind leichter möglich
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